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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0573/2019 Datum: 18.07.2019 

Baudezernent 

Verfasser: 66-Tiefbauamt Az.: 66.20.10 Hei 

Betreff: 

Verbesserung Schul- und Kindergartenwege Oberwerth 

Gremienweg: 

13.08.2019 Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität beschließt die barrierefreie Gehwegver-
breiterung am Knotenpunkt Mozartstraße/Simrockstraße gemäß dem Lageplan Nr.: 
13.38/17.07.19/02.01 

 

 

Begründung: 

Im Haushaltsplan stehen Mittel für die Verbesserung der Schul- und Kindergartenwege auf 
dem Oberwerth bereit. 
Der Knotenpunkt Mozartstraße/Simrockstraße ist für die Verkehrserschließung auf das 
Oberwerth, für den Schulweg zur Schenkendorfschule sowie den Weg zum Schwimmbad 
von herausragender Bedeutung. Zudem besteht ein hoher Parkdruck. Sicherheitsdefizite 
bestehen aufgrund von fehlenden Sichtbeziehungen für und auf querende Fußgänger durch 
parkende Fahrzeuge an den Querungsstellen. 
 
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist geplant, die Gehwege im Einmündungsbereich 
zur Simrockstraße in den Straßenraum vorzuziehen. Dadurch wird das widerrechtliche Par-
ken innerhalb des 5m-Bereichs vor der Kreuzung ausgeschlossen und Fußgänger werden 
nicht mehr durch parkende Autos verdeckt. Um die Restfahrbahnbreite von 6,00 m für den 
ÖPNV aufrecht zu erhalten, werden im Einmündungsbereich der Eichendorffstraße Poller 
sowie Fahrradabstellanlagen gesetzt, um die Sichtdreiecke einzuhalten. 
 
Aufgrund der stark überhöhten Fahrbahn wird eine Entwässerung im Gehwegbereich der 
vorgezogenen Seitenräume erforderlich. 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme sind auf 20.000 € geschätzt. Die erforderlichen Mittel 
stehen im Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr bei Projekt P661172 Verbesserung 
Schul- und Kindergartenwege Oberwerth in ausreichender Höhe zur Verfügung. Die Maß-
nahme soll 2019 umgesetzt werden. 
 

 

 

 

Anlage/n: Lageplan Nr. 13.38/17.07.19/02.01 

 

 

Historie:  
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